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Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen häufig 
verwendete Ausführungsmöglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis 
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstützende, fachkundige Beurteilung 
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen für die Erklärung von nichtwesentlichen Abweichungen, 
welche gemäß der Landesbauordnungen zulässig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen 
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der 
abnehmenden Stelle für den Brandschutz abzustimmen. 



Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur
Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.

Ort, Datum, Stempel / Unterschrift

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com 
www.siniat.de

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt /Gebäude:

Datum der Herstellung:

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

Hiermit wird bestätigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses (abP) / der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) / der Europäisch Technischen Zulassung (ETA)

Nr. 

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

Es ist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprüfanstalt bzw. 

eines autorisierten Ingenieurbüros für Brandschutz Nr.             /

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion, 

Verbindungsmittel oder Dämmstoff) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund* 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichn Prüfzeugnisses 

eigener Kontrollen 

entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

* zutreffendes bitte ankreuzen

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS
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Materialprüfanstalt
fiir das Bauwesen

It

lnst¡tut für Baustoffe,
Massivbau und Brandschutz

Al lgemei nes bauaufsichtl iches Prüfzeug nis

P-3512|0489-MPA BSPrüfzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer:

Materialprüfanstalt für das Bau-
wesen (MPA BS)
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig

Fon +49 (0)531-391-5400
Fax +49 (0)531-391-5900

info@mpa.tu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Norddeutsche LB Hannover
IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50
BIC: NOLADE2H
USt.-lD-Nr. DEl 83500654
Steuer-Nr. : 1 4 1201 I 22859

Notifìed body (0761-CPR) - Bauaufsicht-
lich anerkannt für Prüfung, Überwachung
und Zert¡fìzierung sowie notifìziert für Prü-
fung und Zertifìzierung.

Balken aus Vollholz mit einer zweilagigen Bekleidung der
Feuenruiderstandsklasse F 90 gemäß DIN 4102-2: 1977-
09 bei dreiseitiger Brandbeanspruchung

entspr. lfd. Nr. C 4.1 VenrualtungsvorschriftTechnische
Baubestimmungen (W TB) Teil C4 - Fassung Juni 2021

Bauarten zur Errichtung von Trägern, an die Anforderun-
gen an die Feuenuiderstandsdauer gestellt werden

Etex Building Performance GmbH
Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

07.02.2022

28.1 1 .2021 bis 27 .1 1 .2026

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst I Seiten und 1 Anlage.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnis Nr. P-3512i0489-MPA BS vom 28.11.2014.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3512|0489-MPA B am
1 0.09. 1 999 ausgestellt worden

Dieses allgemeine bauaufsichtl¡che Prüfzeugnis darf nur vollständig und unverändert weitêrverbreitet werden. Auszüge
chen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumènte ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkèit. Jede Seite
chen Prüfzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.



MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 2 | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3512|0489-MPA BS vom

07.02.2022 iBffiKM

A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
,,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis ,,Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

I Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die He
von Balken aus Vollholz mit zweilagiger Bekleidung die bei 3-seitige

ung
ungruch

der Feueruviderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-B nach DIN 4102-
2 : 1977-09') angehören.

1.1.2 Die Balken bestehen aus Vollholz sowie einer dreiseitigen zweilagigen Bekleidung aus Siniat
Gipsplatten. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nis zu entnehmen.

) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Pub-
likationen. Die Verweisungen s¡nd an de.n jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 7 aufgeführt. Bei
datierten Verweisungen müssen spätere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati-
onen.
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schriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende
leichterungen ergeben.

1.2.7 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind
gen.

iBNd/KA

1.2 Anwendungsbere¡ch

1.2.1 Die Balken müssen aus Vollholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 338 und
der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestehen. Die Querschnittsabmessungen der Balken
müssen unter Berücksichtigung von Abschnitt 2.2 mindestens b x h = 100 mm x 160 mm be-
tragen. Die weiteren Bestimmungen der für den Holzbau gültigen technischen Baubestimmun-
gen sind zu beachten.

1.2.2 Bei Holzbalken liegt eine maximal dreiseitige Brandbeanspruchung vor, wenn die Oberseite
der Balken vollständig durch

a) Decken aus Stahlbeton- und Spannbetonplatten aus Normal- und Leichtbeton mit ge-
schlossenem Gefüge oder aus Stahlbetonhohldielen und Porenbetonplatten,

b) Decken mit Beplankungen bzw. Schalungen aus Holz oder Holzwerkstoffen oder

c) Decken aus Holztafeln

jeweils mindestens der entsprechenden Feuenryiderstandfähigkeit des Gegenstandes nach
Abschnitt 1.1 abgedeckt ist, die für die bekleideten Balken gefordert wird, wobei deren brand-
schutztechnische Eignung als oberseitige Abdeckung jeweils gesondert nachzuweisen ist.

1.2.3 Die aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen in ihrer aussteifenden und unterstüt-
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuenuiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1.

1.2.4 Die Anwendung gilt für auf Biegung beanspruchte Holzbalken aus Vollholz mit dreiseitiger
Brandbeanspruchung. Zusätzlich gelten die Hinweise unter Abschnitt 4.

1.2.5 Die Angaben gelten nur für Balken ohne Aussparungen; Zapfen- und Bolzenlöcher gelten nicht
als Aussparungen. Wegen der Bemessungen derartiger Details sind die Mindestanforderun-
gen an Verbindungen gemäß DIN EN 1995-1-2:2010-12 sowie DIN 4102-4:2016-05 einzuhal-
ten.

1.2.6 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (2.8. Bau r-
Er-

rin-

1.2.8 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine et,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV - BGBI. I

S.94), der Chemikalien-Ozonschichtverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 190712006
(REACH), der Verordnung (EG) Nr. 127212008 (CLP) oder der Verordnung (EG) Nr.
1005/2009 unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbeson-
dere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass - sofern für den Handel und das lnverkehrbringen oder
die Venruendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

vA"û'
t*l
'v-

iþ 1



MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 4 | Allgemeines bauaufsichlliches Prüfzeugnis Nr. P-3512|0489-MPA BS vom

07.02.2022

2 Bestimmungen für die Bauart

2.1 EigenschaftenundZusammensetzung

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung
und des Venvendbarkeitsnachweises.

Tabelle l: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

BauprodukU
ggf. Venrend barkeitsnachweis

Dicke
(Nennmaß)

Imml

Rohdichte
(Gebrauchszustand)

[kg/m3]

Bauaufsichtliche
Benennung
nach W TB

Gipsplatten Siniat,,LaMassiv"

Typ GKF und GKFI nach DIN 18180
bzw. Typ DFR und DFH2R nach DIN
EN 520

>20 > 835 nichtbrennbar

Siniat Fugenspachtel nach
DIN EN 13963

nichtbrennbar

Balken aus Vollholz der mindestens
der Festigkeitsklasse C 24 nach DIN
EN 338 und der Sortierklasse S 10
nach DIN 4074-1

> 100/160 > 420 normalentflammbar

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/ Kon-
formität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

2.2 Bestimmungen für die Ausführung

Die Holzbalken sind in ihrer Bauart entsprechend den folgenden
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auszuführen

2.2.1 Balken aus Vollholz

Die Holzbalken müssen Abschnitt 1.2.1 und Tabelle 1 entsprechen. Der Mindestquerschnitt
der Holzbalken in Abhängigkeit der Bekleidung muss bei Venvendung von ,,Siniat LaMassiv"
Gipsplatten nach Tabelle 1, Abmessungen von b x h > 100 mm x 160 mm aufweisen.

2.2.2 Bekleidung und Befestigung

Die Holzbalken sind dreiseitig kastenförmig mit zu bekleiden. Die Bekleidung muss aus
> 2x20 mm dicken ,,Siniat LaMassiv" Plattgn" nach Tabelle 1 bestehen.

Die Befestigung der 1. Lage der Bekleidung aus > 2x20 mm muss mit Stahldrahtklammern
nach DIN 18181 und DIN EN l4S66mitAbmessungenvon lx b xd > 50 mm x9 mm x1,5 mm
in waagerechten Abständen von a = 120 mm in den Holzbalken erfolgen. Die 2.lage der Be-
kleidungistmitStahldrahtklammernmitAbmessungenvonlxbxd>63mmx9mmx1,5mm
in waagerechten Abständen von a 3120 mm in den Holzbalken zu befestigen. lm Bereich von

iilnrir-:a
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Fugen bzw. Plattenstößen sind Befestigungsabstände von a s 50 mm einzuhalten. Die Stahl-
drahtklammern sind a < 25 mm von Fugen bzw. Plattenstößen entfernt anzuordnen.

Die Fugen bzw. Plattenstöße beider Bekleidungslagen sind um a > 500 mm zueinander zu
versetzen.

2.2.3 Fugenausbildung

Die Fugen bzw. Plattenstöße sowie die Klammerrücken sind mit einem Siniat Fugenspachtel
nach DIN EN 13963 gemäß Tabelle 1 zu verspachteln.

U berei nstim m ungs nachwe¡s

Der Anwender der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die hierbei verwen-
deten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
entsprechen (Muster für diese Ubereinstimmungserklärung siehe Seite 8).

4 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Abschnitt
1 .1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüberhinausgehen-
den Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu erfolgen.

Die im Brandfall maximal zulässige Biegespannung im Balkenquerschnitt aus Eigengewicht
und Zusatzlast darf den Wert o = F/A = 10 N/mm2 nicht überschreiten.

5 Bestimmungen für Nutzungn Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten des Aus-
tauschs beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzu lien so-
wie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und
bauaufsichtl ichen Prüfzeugnisses entsprechen.

etnen

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des $ 19 iedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April2012 (Nds. GVBI. Nr.5/2012, S.46-
73) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersächsischen Bauordnung vom
10. November 2021 (Nds. GVBI. S. 732-738) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (W TB) gemäß RdErl. d. MU vom 14.06.2021 (Nds. MBl. Nr.
2312021, S. 1030-1072) erteilt. ln den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind
entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.



7 Rechtsbehelfsbelehrung

diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
rialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.
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RDi -lng. Thorsten

Stellv. Leiter der Prüfstelle

Verzeichnis der mitgeltenden N

¡BffilíR*

Sachbearbeiterin

inien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18180:2014-09
DIN 18182-2:2010-02

DIN 4074-1:2012-06
DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:1994-03

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4102-41A1:2004-11

DIN EN 13963:2014-09

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN 338:2016-07
DIN EN 520:2009-12

fentlicht im Niedersächs
erlass des Ministeriums
Niedersachsen)

,Bìßr'.,'#a

Gipsplatten - Arten und Anforderung
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbau-
schrauben, Klammern und Nägel

Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit; Nadelschnittholz
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile -
Anderung A1
Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren

Mechan ische Befestigungsm ittel für G ipsplattensysteme - Beg riffe, An-
forderungen und Prüfverfah ren

Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen
G i psplatten- Beg riffe, Anforderu nge n u nd Prüfverfah ren
Venvaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (W TB), veröf-

ischen Ministerialblatt
für Umwelt, Energie,

r Rund-
schutz
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Muster für

Überei nstimmungserklärung

Name und Anschrift des Unternehmens, das den Balken aus Vollholz mit zweilagiger
Bekleidung errichtet hat

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung

Feuenviderstandsklasse F 90 
.)

Hiermit wird bestätigt, dass die Balken aus Vollholz mit zweilagiger Bekleidung hinsicht-
lich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-351210489-MPA BS der Materialprüfanstalt
für das Bauwesen, Braunschweig, vom 07.02.2022 errichtet und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses .)

- eigener Kontrollen 
.)

entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

.)

Ort, Datum Stempel und U

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrnzur Weitergabe an die zuständige
zuhändigen.)

aus-

") Nichtzutreffendes streichen



F 90 Bauteil
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Siníat LaMassív, d = 20 mm

Holzbalken 100 x 1 ó0 mm

Fugenverspachtelung

Klammer DIN 1 81 82, a < 120 mm

<25 s25
1. Lage

F 90 Bauteil

2. Lage

Alle Maße in mm

a

a

a
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a a o
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a a a

a

a

a

a

o

a

3 1 1 2s 120 < 124

Balken aus Vollholz mit e¡ner zweilagigen Beklei
der Feuenruiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2 :1977

Ansicht und Schnitte

Anlage l zum

abP Nr.:
P-351210489-MPA BS

vom 07.02.2022
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